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Zitat von Susi Sonnenschein

Unser Bundesland (RLP) hat sich etwas einfallen lassen, das die Lehrkräfte, denen es zu
Hause am heimischen PC unwohl ist, nutzen können:
Man darf sich zum freiwilligen Arbeitseinsatz in der Gesundheitsvorsorge, im
Infektionsschutz und in weiteren Bereichen melden (und wird währenddessen vom
Dienst freigestellt).

Also, alle, die daheim am eigenen Laptop zu sehr leiden: Ihr könnt jetzt raus aus dieser
heimischen Unbill!

Ich finde das eine ganz hervorragende Idee. Falls Arbeitszeit von Staatsbediensteten frei ist,
gibt der Dienstherr die Möglichkeit, sie dem gesellschaftlichen Nutzen zuzuführen. Gut so!
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